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1. BEGRÜNDUNG ZUR 2. ÄNDERUNG 

Auf der gemeindeeigenen Gewerbefläche im östlichen Bereich des GEWERBE-
GEBIETES BÜRGEL soll auf einer Fläche von ca. 1,63 ha die Möglichkeit zur An-
siedlung von kleineren und mittelgroßen Gewerbebetrieben geschaffen werden. 
Um die Nachfragen und Nutzungsansprüche interessierter Gewerbetreibender 
bedienen zu können ist der Bau einer weiteren Erschließungsstraße erforderlich. 
Diese soll von der Straße LANGE RUTHE nach Süden abzweigen und als Stich-
straße mit Wendehammer ausgebildet werden. 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes SPORT- UND GEWERBEANLAGE 
BÜRGEL umfasst Maßnahmen der Innenentwicklung. Dementsprechend erfolgt 
die Aufstellung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB. Somit gelten 
die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 (2 + 3, Satz 1) BauGB 
entsprechend. Dies bedeutet u.a., dass von der Umweltprüfung nach § 2 (4) 
BauGB und dem Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen wird. 
 
Der Geltungsbereich der 2. Änderung mit einer Gesamtfläche von ca. 1,83 ha um-
fasst in der FLUR 18 die Flurstücke 58/11, 58/20, 58/21 und die Wegeparzelle 
43/3 tw.. 
 
 
STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNG 
 
Ursprünglich war der Bebauungsplan „Sport- und Gewerbeanlage Bürgel“ darauf 
ausgerichtet, die Ansiedlung eines Logistikunternehmens mit einer über 2 ha gro-
ßen Halle zu ermöglichen. Zwischenzeitlich hat das Logistikunternehmen seine 
Pläne zurückgezogen. Gleichzeitig besteht eine starke Nachfrage von kleineren 
bis mittelgroßen mittelständigen Unternehmen nach Gewerbegrundstücken. So 
konnten bereits mit der im Jahr 2015 abgeschlossenen 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes entsprechende Flächen zur Verfügung gestellt werden. Mit der 2. Än-
derung des Bebauungsplanes soll der weiterhin bestehenden Nachfrage nach 
kleineren bis mittelgroßen Gewerbegrundstücken Rechnung getragen werden. 
Die Grundzüge der Planung sollen sich an der städtebaulichen Situation im Be-
reich der 1. Änderung des Bebauungsplanes orientieren. 
 
Entsprechend den beschriebenen Zielen der Gemeinde Bodenheim wird für den 
Bereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes die zulässige Bauweise ange-
passt. Anstelle von abweichender Bauweise mit nicht begrenzter zulässiger Län-
ge der Gebäude wird entsprechend der zukünftig kleingliedrigeren Nutzung die of-
fene Bauweise zugelassen. Die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse wird 
nicht mehr festgesetzt. Mit der Reduzierung der zulässigen Firsthöhe von derzeit 
15,0 m auf 12,5 m wird eine kleinteilige städtebauliche Struktur ermöglicht und 
somit ein fließender Übergang zum Gewerbegebiet im Geltungsbereich der 
1. Änderung des Bebauungsplanes erreicht.  
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Erhöht wird die zulässige GRZ von 0,6 auf 0,8. Der insgesamt zulässige Versie-
gelungsgrad bleibt aber unverändert, da sowohl bei einer GRZ von 0,6 als auch 
bei einer GRZ von 0,8 die maximale Überbaubarkeit der Grundstücke mit Haupt- 
und Nebenanlagen bei 80 % liegt. Die Erhöhung wird vorgenommen, da so be-
züglich der Bebaubarkeit mit Hauptgebäuden ein Ausgleich für die Reduzierung 
der Bauflächen, die die Bezugsgröße zur Berechnung der GRZ darstellen, zu-
gunsten der Ausweisung von Privaten Grünflächen erfolgt.  
 
 
ZULÄSSIGE NUTZUNGEN 
 
Die zulässigen Nutzungen werden aus dem ursprünglichen Bebauungsplan über-
nommen. Vergnügungsstätten werden aber nicht mehr, auch nicht ausnahmswei-
se zugelassen. So wird weiterhin von den gemäß § 8 BauNVO vorgegebenen 
Regelungen für Gewerbegebiete in den folgenden Punkten abgewichen: 

• Zum Schutz der zentralen Versorgungsbereiche der Gemeinde werden im 
Gewerbegebiet Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten 
ausgeschlossen. Dadurch soll eine Schwächung des Ortskerns mit seinen 
noch bestehenden Versorgungsbetrieben sowie zentraler Versorgungsberei-
che der Nachbargemeinden verhindert werden. Eine Ansiedlung von Betrie-
ben mit zentrenrelevanten Sortimenten im Plangebiet würde zur Konkurrenz 
von Versorgungsstandorten untereinander führen. 

Insofern bleiben im vorliegenden Gewerbegebiet lediglich Einzelhandelsbe-
triebe zulässig, die nicht zentrenrelevante Sortimente anbieten und unterhalb 
der Schwelle der in Gewerbegebieten generell nicht zulässigen Großflächig-
keit bleiben. 

Die in den Textfestesetzungen des ursprünglichen Bebauungsplanes ausge-
schlossenen Sortimente sind Bestandteil der sog. „Bodenheimer Liste“, die im 
Rahmen einer Einzelhandelsstrukturanalyse mit Zentrenkonzept sowie eines 
Regionalen Einzelhandelskonzeptes für die VG Nieder-Olm, Nierstein-
Oppenheim und Bodenheim durch die „Markt und Standort Beratungsgesell-
schaft mbH“, Erlangen, im Jahr 2010 erarbeitet wurde. 

• Tankstellen werden innerhalb des Gewerbegebietes ausgeschlossen. Das 
durch Tankstellen erzeugte Verkehrsaufkommen soll am vorliegenden Stand-
ort mit Erschließung über eine Stichstraße vermieden werden. 

 
Für die auch weiterhin ausnahmsweise zulässigen Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter werden keine 
freistehenden Gebäude zugelassen. Derartige Wohnungen sollen nur integriert in 
das Betriebsgebäude errichtet werden dürfen, um die gewerbliche Ausprägung 
des Baugebietes sicherzustellen. 
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ERSCHLIESSUNG 
 
Erschlossen wird das zukünftige Gewerbegebiet für kleine bis mittelgroße Betrie-
be durch eine Stichstraße mit Wendehammer. Um den Verkehrsfluss auf der 
Haupterschließungsstraße LANGE RUTHE nicht unnötig zu behindern und Nutzer 
des Fuß- und Radweges nicht durch Ein- und Ausfahrten zu gefährden, wird die 
Erschließung der Baugrundstücke von Norden her durch die Festsetzung von 
„Bereichen ohne Ein- und Ausfahrten“ ausgeschlossen. 
 
Die Straßenverkehrsfläche der Stichstraße mit einer Gesamtbreite von 11 m er-
möglicht die Unterbringung einer Fahrbahnbreite von 6 m, beidseitig 1,50 m brei-
ter Gehwege sowie einseitig eines 2 m breiten, begrünten Versickerungsstreifens. 
Weitere öffentliche Stellplätze werden nicht ausgewiesen. Der Nachweis der pri-
vaten Stellplätze erfolgt mit dem Bauantrag auf den Privatgrundstücken. 
 
 
ENTWÄSSERUNGS-/GRÜNKONZEPT 
 
Das Entwässerungskonzept wird inhaltlich zeitnah bezüglich des Schmutzwas-
sers mit dem Wirtschaftsbetrieb Mainz, bezüglich des Niederschlagswassers mit 
der SGD Süd abgestimmt. Das Schmutzwasser wird der Kläranlage der Stadt 
Mainz zugeführt. Das private Niederschlagswasser wird auf den Baugrundstücken 
versickert. Zulässig ist die Versickerung auch auf den im Westen und Osten an 
das Baugebiet grenzenden Privaten Grünflächen. Das Straßenwasser wird in seit-
lichen Mulden, die innerhalb der festgesetzten Straßenverkehrsfläche einseitig 
zwischen Fahrbahn und Gehweg angeordnet werden, versickert. Zur Erhöhung 
der Versickerungsleistung erfolgt in den Mulden ein Bodenaustausch. Erforderli-
che wasserrechtliche Anträge werden im Zuge der Erschließungsplanung gestellt. 
 
Der südwestlich des Geltungsbereichs des ursprünglichen Bebauungsplanes pa-
rallel zur Böschung der L 413 vorhandene lockere Baum-/Strauchbestand ist 
sinngemäß im ursprünglichen Bebauungsplan als „mit Gehölzen zu bepflanzender 
Retentionsraum“ festgesetzt. Diese Festsetzung wurde zwar mit der 1. Änderung 
des Bebauungsplanes übernommen, wird aber im Zuge der 2. Änderung auch für 
den Bereich der 1. Änderung insofern modifiziert als nun Öffentliche Grünfläche 
mit der Zweckbestimmung Ortsrandeingrünung festgesetzt wird. Auf die Funktion 
einer Versickerungsfläche wird in Abstimmung mit dem Wirtschaftsbetrieb Mainz 
verzichtet, da die Versickerungsmöglichkeiten auf den privaten flächen ausrei-
chend sind. 
 
Der Abstand zwischen L 413 und südlicher Baugrenze bleibt unverändert und 
nimmt so weiterhin die ursprünglich festgesetzten, auch im Geltungsbereich der 
1. Änderung enthaltenen Baufluchten auf. 
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Entlang der West- und Ostgrenze des Geltungsbereichs der 2. Änderung des Be-
bauungsplanes werden Private Grünflächen ausgewiesen, auf denen auch Nie-
derschlagswasser versickert werden kann. Entsprechend werden sie als extensi-
ves Grünland angelegt. Alternativ und ergänzend können sie mit heimischen Ge-
hölzen bepflanzt werden. Neben der Funktion als Versickerungsfläche dienen sie 
der Gliederung der gewerblichen Bauflächen.  
 
Auf die in der 1. Änderung des Bebauungsplanes vorhandene Festsetzung einer 
zu pflanzenden Baumreihe auf der westlichen Grünfläche wird nun verzichtet, da 
diese der Eingrünung der im ursprünglichen Bebauungsplan zulässigen großvo-
lumigen Gewerbebauung dienen sollte und mit dem jetzt erfolgenden Verzicht auf 
diese Form der Bebauung nicht mehr sinnvoll ist. Auf eine Ortsrandeingrünung 
auf der östlichen Grünfläche kann verzichtet werden, da sich daran unmittelbar 
der Gewerbepark BODENHEIM – IM UNTERFELD anschließt. 
 
Die Parzelle Flst.-Nr. 43/3, die zurzeit noch als Wirtschaftsweg genutzt wird, aber 
im ursprünglichen Bebauungsplan bereits als Gewerbe-, bzw. Retentionsfläche 
festgesetzt war, erfährt eine Umwidmung. Sie wird künftig teilweise als Private 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Grundstückseingrünung“ und teilweise als 
Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Ortsrandeingrünung“ bzw. Ein-
leitefläche festgesetzt. Der Wirtschaftsweg wird nicht mehr benötigt. 
 
 
GÜLTIGKEIT DER FESTSETZUNGEN DES URSPRÜNGLICHEN BEBAU-
UNGSPLANES 
 
Alle weiteren planungsrechtlichen Festsetzungen, bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften, Hinweise und Empfehlungen des ursprünglichen Bebauungsplanes be-
halten weiterhin ihre Gültigkeit. 
 
Ergänzt werden die Hinweise und Empfehlungen um Anregungen, die Träger öf-
fentlicher Belange bereits im Rahmen der 1. Änderung des Bauungsplanes geäu-
ßert haben und inhaltlich auf die 2. Änderung des Bauungsplanes übertragbar 
sind. 
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FLÄCHENBILANZ 
 
Die zukünftigen Flächennutzungen im Bereich der 2. Änderung teilen sich wie 
folgt auf: 
 

FLÄCHENNUTZUNG TEILFLÄCHE GESAMTFLÄCHE ANTEIL 

GEWERBEGEBIET   12.958 m² 70,9% 

 - überbaubare Flächen (GRZ 0,8) 10.366 m²     

 - begrünte Flächen (GRZ 0,2) 2.592 m²     

ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN   1.553 m² 8,5% 

 - Straßenverkehrsflächen 1.464 m²     

 - Verkehrsgrün 89 m²     

ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN   2.038 m² 11,2% 

 - Ortsrandeingrünung 2.038 m²     

PRIVATE GRÜNFLÄCHEN   1.720 m² 9,4% 

 - Grundstückseingrünung 1.720 m²     

GESAMTSUMME   18.269 m² 100,0% 

 
 
EINGRIFFSREGELUNG 
 
Gemäß § 13 a (2) Nr. 4 BauGB gelten bei Bebauungsplänen, die im beschleunig-
ten Verfahren aufgestellt werden, die Eingriffe im Sinne des § 1 a (3) Satz 5 
BauGB vor der planerischen Entscheidung als zulässig. Ein Ausgleich der Eingrif-
fe ist daher nicht erforderlich. Keine Aussage trifft der § 13 a BauGB zur Vermei-
dung von Eingriffen. Dieser Aspekt ist jedoch auch bei den im beschleunigten 
Verfahren aufgestellten Bebauungsplänen zu berücksichtigen, um die Belange 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege in die Abwägung nach § 1 (6) 
BauGB einzubeziehen. 
 
Die im Umweltbericht aufgeführten landespflegerischen Vermeidungsmaßnahmen 
gelten auch für die 2. Änderung des Bebauungsplanes. Der Umweltbericht ist Be-
standteil der Begründung des ursprünglichen Bebauungsplanes. 
 
Mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes ist auf der einen Seite eine zusätzlich 
zulässige Flächenversiegelung verbunden, indem die zusätzliche Erschließungs-
straße das bisher ausgewiesene Gewerbegebiet ersetzt. Während im Gewerbe-
gebiet die maximal zulässige Versiegelung/Überbauung unter Berücksichtigung 
des § 19 BauNVO bei einer GRZ von 0,8 liegt, geht mit der Straße eine Vollver-
siegelung einher, ausgenommen die Versickerungsmulden. Dies bedeutet eine 
zusätzliche Flächenversieglung von ca. 150 m² (= ca. 1.355 m² Straßenfläche x 
20 % abzgl. Versickerungsmulden ca. 120 m²). 
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Andererseits erfolgt durch die Festsetzung der Privaten Grünflächen im Osten an-
stelle der bisher festgesetzten Bauflächen mit einer Gesamtgröße von ca. 575 m² 
eine Aufwertung gegenüber Festsetzungen des ursprünglichen Bebauungspla-
nes. Bislang durften hier ca. 460 m² (= 575 m² x GRZ 0,8 unter Berücksichtigung 
von § 19 BauNVO) versiegelt werden. 
 
In der Summe reduziert sich innerhalb des Geltungsbereichs der 2. Änderung die 
zulässige Versiegelung um ca. 340 m² (460 m² – 120 m²). 
 
Die festgesetzte Private Grünfläche im Westen ist bereits als solche in der 1. Än-
derung des Bebauungsplanes festgesetzt. Allerdings wird im Zuge der 2. Ände-
rung auf die Festsetzung einer Baumreihe verzichtet. 
 
Ferner ist auf den Privaten Grünflächen die extensive Nutzung und Pflege festge-
setzt. Somit erhöht sich aus Sicht des Naturschutzes die Qualität der Flächen ge-
genüber der ursprünglichen Ausweisung von nicht überbaubaren Flächen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiesbaden, den 15.03.2016 ............................. 

 Merkel 
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